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FMA-Rundschreiben Meldepflichten zur Prävention von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für das FMA Rundschreiben „Meldepflichten 

zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“. Das Rundschreiben ist eine 

fundierte Darstellung der Melde- und Sorgfaltspflichten gem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz 

(FM-GwG) sowie Wirtschaftliche-Eigentümer-Registergesetz (WiEReG) und eine wichtige Ori-

entierungshilfe für die Praxis. 

 

Die BAK begrüßt das Rundschreiben daher ausdrücklich.  

 

Es werden keine Einwände gegen Details des Entwurfs erhoben. 
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